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Die allen Mahnungen und Empfehlungen zum Trotz zu-
nehmende Verlagerung des Personen- und des (schweren) 
Güterverkehrs auf die Straße hat zu deutlich höheren An-
forderungen an Material und Bemessung im Straßenbau 
geführt – insbesondere im Fernstraßenbau. Entsprechend 
sind auch die Sicherheitsansprüche im Straßenverkehr ge-
stiegen, was sich letztlich in den europaweit geltenden 
neuen Festlegungen für den passiven Schutz an Straßen 
niedergeschlagen hat.

Auch in Deutschland sind sich die verantwortlichen Fach-
leute darüber einig, dass die in den vergangenen rund 
50 Jahren nahezu unverändert eingebauten Schutzein-
richtungen im Mittelstreifen der Autobahnen nicht mehr 
den Anforderungen genügen, die die neuen Richtlinien 
für passiven Schutz auf Straßen durch Fahrzeug-Rückhal-
tesysteme (RPS) zukünftig vorschreiben. Die Umsetzung 
dieser erhöhten Sicherheitsanforderungen und die Tat-
sache, dass dort, wo bereits Betonschutzwände erstellt 
worden sind, weder die Anzahl noch die Schwere der 
Unfälle – wie fälschlicherweise prognostiziert – zugenom-
men, sondern im Gegenteil abgenommen hat, führt zum 

vermehrten Einsatz der kostengünstigeren und vor allem 
nachhaltigeren Betonbauweise.

Leider wird in der Öffentlichkeit immer wieder rein emo-
tional und ohne Sachkenntnis gegen Beton polemisiert. 
Jeder Autofahrer ist natürlich auch ein Fachmann (ebenso 
wie jeder Fußballfan der bessere Trainer). In Leserbrie-
fen beklagen Straßennutzer aufgrund umfangreicher  
eigener Erfahrungen die Kosten (von „Verschwendung“ 
bis „auf Kosten der Sicherheit die billigere Bauweise wäh-
len“), die angeblich schlechten Materialeigenschaften 
(von „bei einem Hammerschlag gibt es Risse, die Wand 
fällt nach mehreren Hammerschlägen um“ bis „der Beton 
wird durch das Salz im Winter zerstört“), die mangelnde 
Sicherheit („Beim Aufprall kommt es zur Zersplitterung 
des Fahrzeugs, … die Trümmer fliegen auf die Gegenfahr-
bahn“). Gleichzeitig sind die Autofahrer betrübt darüber, 
dass man jetzt „aufgrund der fehlenden Bepflanzung im 
Mittelstreifen beim Fahren nicht mehr die Entwicklung 
der Natur verfolgen kann“.

Derzeit werden von entsprechender Seite erneut gezielt 
Ängste geschürt, indem die alte Behauptung wieder aus 
der Schublade gezogen wird: „Unfallfahrzeuge werden 
bei einem Aufprall wie Pingpongbälle zwischen den Be-
tonleitplanken hin und her geworfen“.

Dies ist nachweislich falsch, wie viele Unfallaufnahmen auf 
Autobahnen mit Betonschutzwänden belegen. Grundsätz-
lich ist ein „Zurückschleudern“ physikalisch nicht möglich, 
da es sich sowohl bei dem System „Betonschutzwand–Au-
to“ als auch bei dem System „Stahlleitplanke–Auto“ nicht 
um einen elastischen Stoß handelt, sondern um einen 
„realen“ (nahezu plastischen) Stoß, bei dem ein Teil der 
Energie in Verformung umgewandelt wird (Reifen- bzw. 
Blechschaden am Auto, Verformung der Stahlleitplanke, 
Verschiebung der Betonschutzwand).

Wenn ein Pkw tatsächlich auf die Fahrbahn zurückkommt 
(und wer aufmerksam die Reifenabriebspuren auf der Au-
tobahn verfolgt, kann feststellen, dass dies auch bei Stahl-
leitplanken geschieht!), so beruht das in der Regel auf der 
Reaktion des Fahrers, vom Hindernis wegzulenken – und 
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zwar sehr plötzlich –, was dann zu einem Schleudern in 
Richtung Fahrbahn führt (Physik!). Grundsätzlich wird 
daher empfohlen, bei Kontakt mit derartigen Rückhalte-
systemen nicht „wegzulenken“, sondern das Fahrzeug in 
Fahrtrichtung zu halten.

Insgesamt wird – wie in Deutschland bei Neuerungen üb-
lich – erst einmal geschrieen, wie gefährlich „derartige 
Absperrungen sein können“. Als im Jahr 1970 der Einbau 
von Sicherheitsgurten in Pkw Gesetz wurde, wurden viele 
nicht müde, vor den Gefahren zu warnen, die (angeblich) 
mit dieser Gurtpflicht verbunden seien. Es hat Jahre ge-
dauert, bis die heutige Akzeptanz erreicht worden ist, ob-
wohl es immer noch Unverbesserliche gibt. Nach Angaben 
des Deutschen Patentamts gehört der Gurt zu den acht Er-

findungen des letzten Jahrhunderts, die der Menschheit 
den größten Nutzen gebracht haben.

Heute wird einerseits darüber diskutiert, ob und wann 
die neuen 25 m langen 60-t-Gigaliner auch in Deutsch-
land fahren werden, andererseits beanstanden Politiker, 
dass bei Einsatz von Betonschutzwänden „ein Sicherheits-
risiko für Tiere zu befürchten sei“! Weitere Irrtümer der 
Geschichte: „Ich denke, es gibt weltweit einen Markt für 
vielleicht fünf Computer.“ Thomas Watson, Vorsitzender 
von IBM, 1943.

Dr.-Ing. Karsten Rendchen

Geschäftsführer der BetonMarketing Nord GmbH

Bild 1: Auswahl von Fahrzeug-Rückhaltesystemen im Mittelstreifen
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Betonschutzwände im Mittelstreifen – was ist wichtig?

Nach dem Entwurf der RPS „Richtlinien für passiven 
Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme“ [1] 
sind im Mittel- und Seitentrennstreifen von zweibahnigen 
Straßen mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit  
vzul > 50 km/h aufgrund des Gefährdungspotenzials Schutz-
einrichtungen grundsätzlich erforderlich. Aufbauend auf 
den RPS werden ergänzende Einsatzempfehlungen durch 
die Bundesanstalt für Straßenwesen gegeben [2]. Die Ent-
wurfsregeln für Straßen nehmen die RPS in Bezug, z.B. 
die RAA „Richtlinien für die Anlage von Autobahnen“ [3], 
und können weitere Kriterien für die Auswahl von Fahr-
zeug-Rückhaltesystemen enthalten.

Mittelstreifen dienen dabei der baulichen Trennung von 
Richtungsfahrbahnen und der Unterbringung baulicher 
und verkehrstechnischer Einrichtungen (z.B. Fahrzeug-
Rückhaltesysteme, Stützen von Überführungsbauwerken, 
Pfosten von Verkehrszeichenbrücken, Verkehrszeichen, 
Entwässerungseinrichtungen, Blendschutzeinrichtungen, 
Beleuchtungsmasten).

Bereiche mit erhöhter Abkommenswahrscheinlichkeit sind 
dabei z.B. Straßenabschnitte mit Radienrelationen außer-
halb des brauchbaren Bereichs nach RAS-L, mit mehreren 
aufeinanderfolgenden Kurven mit Radien kleiner als das 
1,5-fache des zulässigen Mindestradius oder mit untypisch 
großen Richtungsänderungen. Bei vorhandenen Straßen 
besteht eine erhöhte Abkommenswahrscheinlichkeit für 
Bereiche mit Unfallhäufungen, bei der die Unfallart „Ab-
kommen von der Fahrbahn“ überwiegt (Kriterien der  
3-Jahres-Karte gemäß Merkblatt für die Auswertung von 

Bei zweibahnigen Straßen mit einer zulässigen Höchst-
geschwindigkeit vzul > 50 km/h sind im Mittelstreifen 
durchgängig Schutzeinrichtungen der Aufhaltestufe 
H2 anzuordnen. In Bereichen mit erhöhter Abkom-
menswahrscheinlichkeit und einer durchschnittlichen 
täglichen Verkehrsstärke der Fahrzeuge des Schwer-
verkehrs DTV(SV) > 3.000 Lkw/24 h ist die Aufhaltestu-
fe H4b vorzusehen, Bild 1.

nein nein
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Bild 2: Einreihige BSW, beidseitige Wirkung, mit-
tige Aufstellung

Bild 3: Einreihige BSW, beidseitige Wirkung, au-
ßermittige Aufstellung

Bild 4: Zweireihige BSW mit getrennter Wirkung 
der beiden Reihen (hier mit zwischenstehender 
Lärmschutzwand)

Bild 5: Zweireihige BSW mit gemeinsamer Wir
kung der beiden Reihen (hier durch Hochbeet)

Straßenverkehrsunfällen) oder sonstige Unfallauffällig-
keiten vorliegen.

Mit den genannten Vorgaben sollen u.a. Durchbrüche auf 
die Gegenfahrbahn und die damit verbundenen Gefähr-
dungen Dritter vermieden werden. Neben der Aufhal-
testufe stellt die RPS Anforderungen an den maximalen 
Wirkungsbereich W und die Anprallheftigkeitsstufe.

Für die Anordnung von Schutzeinrichtungen im Mittel-
streifen gibt es verschiedene Möglichkeiten:

•	� Eine einreihige Schutzeinrichtung, die beidseitig wirkt, 
wird mittig aufgestellt, Bild 2.

•	� Eine einreihige Schutzeinrichtung, die beidseitig wirkt, 
wird außermittig aufgestellt, Bild 3.

•	� Eine zweireihige Schutzeinrichtung mit getrennter Wir-
kung der beiden Reihen wird aufgestellt, Bild 4.

•	� Eine zweireihige Schutzeinrichtung mit gemeinsamer 
Wirkung der beiden Reihen wird aufgestellt, Bild 5.

Einreihige Schutzeinrichtungen sollten mittig im Mittel-
streifen angeordnet werden. Ist dies z.B. durch die Ge-

währleistung der Haltesichtweite, die Entwässerung bzw. 
Leitungen oder Kabel nicht möglich, können einreihige 
Schutzeinrichtungen auch außermittig aufgestellt wer-
den.

Befinden sich im Mittelstreifen Gefahrenstellen wie Brü-
ckenpfeiler, Schilderpfosten, Lichtmasten usw., sind zwei-
reihige Schutzeinrichtungen mit getrennter Wirkung 
anzuordnen. Die Überführung von einreihigen Schutz-
einrichtungen in zweireihige Schutzeinrichtungen muss 
mit Verschwenkungen ≤ 1:20 erfolgen, Bild 6. Die Länge L  
der zweireihigen Schutzeinrichtung an Gefahrenstellen 
ist abhängig von der Länge der Gefahrenstelle selbst plus 
jeweils 30 m vor und hinter der Gefahrenstelle. L muss 
dabei mindestens so groß wie die systembedingte Min-
destlänge L1 sein, die dem Prüfbericht des Systems nach 
DIN EN 1317-2 zu entnehmen ist (L  L1). 

Bei Querneigungen des Mittelstreifens 1:n 1:20 sind 
vorzugsweise zweireihige Schutzeinrichtungen aufzu-
stellen. Ein häufiger Wechsel von ein- und zweireihigen 
Schutzeinrichtungen ist zu vermeiden. Sinnvoll sind bei 
Mittelstreifen mit starker Querneigung und zahlreichen 
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Bild 6: Schutzeinrichtungen im Mittelstreifen vor 
Gefahrenstellen [1]

Hindernissen Systeme mit passendem kleinen Wirkungs-
bereich, die durchgehend eingesetzt werden können. 
Auch bei nicht einsturzgefährdeten Hindernissen sind die 
nach RPS erforderlichen Aufhaltestufen (H2 bzw. H4b) 
durchgehend einzusetzen, wenn geprüfte Systeme mit 
dem notwendigen geringen Wirkungsbereich zur Verfü-
gung stehen.

Die Anordnung von Mittelstreifenüberfahrten soll mög-
lichst wie in den angrenzenden Streckenbereichen (ein-
reihig, zweireihig) erfolgen. Am günstigsten ist die An-
ordnung von Mittelstreifenüberfahrten im geraden 
Bereich mit geringer Querneigung. Alternativ können 
transportable Schutzeinrichtungen der entsprechenden 
Aufhaltestufe eingesetzt werden, die eine schnelle De-
montage ermöglichen (z.B. Betonschutzwand-Fertigteile). 
Der Anschluss an die Rückhaltesysteme auf der Strecke er-
folgt dann mit Übergangskonstruktionen. pierausdruck über die Initiative Betonschutzwand (Kon-

taktadresse im Impressum auf S. 8) bestellt werden.

Die Vorteile von Betonschutzwänden im Mittelstreifen er-
geben sich besonders durch
•	 hohe Durchbruchsicherheit,
•	 geringe Querverschiebungen beim Anprall, wenn erfor- 
	 derlich (H2 W1 möglich),
•	� keinen bzw. geringen Reparaturaufwand nach Anfahr-

vorgängen,
•	 geringen Unterhaltungsaufwand,
•	� Rückgang der Unfälle im Mittelstreifen, keine nega-

tiven Auswirkungen auf die Unfallschwere,
•	 kein Unterfahren durch Motorräder.

[1]	RPS 2007 Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-
Rückhaltesysteme. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen, Entwurfsstand 2008

[2]	Einsatzempfehlungen für Fahrzeug-Rückhaltesysteme. Bundesanstalt 
für Straßenwesen, Entwurf 2007-05

[3]	RAA Richtlinien für die Anlage von Autobahnen. Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2008

[4]	DIN EN 1317-2:2006-08 Rückhaltesysteme an Straßen – Teil 2: Leistungs-
klassen, Abnahmekriterien für Anprallprüfungen und Prüfverfahren 
für Schutzeinrichtungen (zzt. erfolgt eine Überarbeitung, Entwurf 
2007-12)

(ju, st, ri)

Die RAA [3] hält bei der Neuausstattung von hoch-
belasteten Autobahnen im Mittelstreifen „starre“ 
Systeme, d.h. Fahrzeug-Rückhaltesysteme mit ge-
ringen Querverschiebungen (niedriger Wirkungs-
bereich) beim Anprall eines Fahrzeuges, gesamt-
wirtschaftlich für vorteilhaft. Hintergrund dieser 
Einschätzung sind die geringere Reparaturanfällig-
keit sowie die damit vermeidbaren Staukosten im 
Reparaturfall. [2] ergänzt, dass im Mittelstreifen von 
Autobahnen und autobahnähnlich ausgebauten 
Straßen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit un-
terhaltungsfreundliche Schutzeinrichtungen einge-
setzt werden sollten, wenn die Verkehrsstärke den 
Wert von 1.500 Kfz/h je verbleibendem Fahrstreifen 
im Falle einer Arbeitsstelle übersteigt. 

Betonschutzwände mit Langzeitbewährung – 
25 Jahre Betonschutzwände auf deutschen Autobahnen

In den letzten Jahren hat die Anwendung von Beton-
schutzwänden (BSW) rasant zugenommen. Gerade des-
halb stellt sich die Frage, wie es um die Dauerhaftigkeit 
von Betonschutzwänden bestellt ist und wie sich BSW 
über lange Zeit bewähren.

Eine Übersicht der nach der Euronorm DIN EN 1317-2 [4] 
geprüften Betonschutzwand-Systeme kann im Internet 
unter www.initiative-betonschutzwand.de, Geprüfte Sys-
teme, als pdf-Datei heruntergeladen werden oder als Pa-

Die erste Betonschutzwand auf einer deutschen 
Autobahn hat eine Reihe von Unfällen unbescha-
det überstanden und erfüllt in ihrer ursprünglichen 

Form auch nach 25 Jahren noch voll ihre Funktion. 
Ende 1982 und 1983 wurden auf der A 66 im Bereich 
der Anschlussstelle Frankfurt-Höchst 1,7 km einsei-
tige Betonschutzwand zur Absicherung von Lärm-
schutzwänden errichtet, Bilder 1 und 2.

Die älteste in Deutschland existierende Betonschutzwand 
hat noch drei Jahre mehr „auf dem Buckel“. Im Novem-
ber 1980 realisierte die Straßenbauverwaltung in Bremen 
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an der B 75, Abfahrt Heinrich-Plett-Straße, eine einseitige 
BSW mit 450 m Länge. Die BSW erfüllt heute noch ihre 
Funktion, Bilder 3 und 4. Diese Abfahrt war damals als sehr 
unfallanfällig bekannt. Mehrmals wöchentlich kam es zu 
Anfahrunfällen an die bis 1980 installierten Stahlschutz-
planken, meist mit größerem Sachschaden – sowohl an 
Fahrzeugen als auch an den Stahlschutzplanken. Jährlich 
mussten 20.000 DM bis 25.000 DM zum Austausch geschä-
digter Stahlschutzplanken aufgewendet werden. Mit der 
per Gleitschalungsfertiger in Ortbeton errichteten BSW ver-
besserte sich das Unfallgeschehen schlagartig. Statt bis zu 
zehn gemeldeten Unfällen monatlich bei der Stahlschutz-
planken-Lösung kam es mit der Betonschutzwand zu einer 
drastischen Verringerung der gemeldeten Unfallzahlen: 
nur noch drei in 15 Monaten! Gummiabrieb zeigte, dass es 
zu weiteren Anfahrvorgängen gekommen war, die Fahr-
zeuge aber ohne Unfallmeldung weiter fahren konnten.

Die erste Betonschutzwand im Mittelstreifen einer Bun-
desstraße (B 6, Ortsumfahrung Grasdorf nahe Salzgitter 
in Niedersachsen) musste nach über 20 Jahren Nutzung 
einer grundhaften Instandsetzung der Asphaltfahrbahn 
weichen – ihre Lebensdauer war noch lange nicht er-
reicht. Die guten Erfahrungen mit der BSW führten dazu, 
dass heute erneut Betonschutzwände die Richtungsfahr-
bahnen trennen.

Bilder 3 und 4: Die älteste Betonschutzwand Deutschlands: seit 1980 unter Verkehr (B 75, Bremen, 
Abfahrt Heinrich-Plett-Straße)

Bilder 1 und 2: Erste Betonschutzwand auf einer deutschen Autobahn nach 25 Jahren Nutzung: 
A 66 bei Frankfurt-Höchst

Mehr als 25 Jahre steht auch die Betonschutzwand im Mit-
telstreifen des Autobahnzubringers Horn-Lehe in Bremen 
unter Verkehr. Im Gegensatz zur heutigen Bauweise wur-
de damals der Ortbeton ohne (Schein-)Fugen eingebaut. 
Risse, die zwangsläufig bei der Erhärtung des Betons und 
durch Temperaturverformungen entstehen, betrachte-
te man nach französischen Erfahrungen als unerheblich. 
Auch wenn Straßenbauer heute die senkrechten Fugen in 
Betonschutzwänden gewöhnt sind (quasi künstliche Risse), 
beeinträchtigen die meist etwas schrägen und gezackten 
Risse die Funktion der Betonschutzwände nicht. Reifenab-
rieb und Schleifspuren zeigen, dass Dauerhaftigkeit und 
Gebrauchseigenschaften auch bei Anfahrvorgängen mit 
den (damals gewollten) Rissbildungen dauerhaft erhalten 
bleiben, Bilder 6 und 7. Im Übrigen haben Graffiti-Sprayer 
die Betonschutzwand entdeckt und in ein „Kunstwerk“ 
verwandelt. Allerdings ist die Lebensdauer der Graffitis 
deutlich kürzer als die des Betonuntergrunds.

Zwischen 1980 und 1984 wurden in Deutschland ca. 20 km 
Betonschutzwände errichtet, die damals noch Beton
gleitwände genannt wurden. Der Einsatz erfolgte sowohl 
als doppelseitige BSW zur sicheren Abgrenzung der Ge-
genfahrbahn, als auch als einseitige BSW, vornehmlich 
zur Sicherung von Lärmschutzwänden und zur Absturz-
sicherung an Böschungen. Ausgangspunkt der Initiati-
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Bild 5: Betonschutzwand im Mittelstreifen: B 6, 
Ortsumfahrung Grasdorf

Bilder 6 und 7: 25 Jahre alte Betonschutzwand 
im Mittelstreifen des Autobahnzubringers Horn-
Lehe in Bremen

ven der Straßenbaubehörden zur Erprobung von Beton-
schutzwänden in Deutschland Anfang der 1980er Jahre 
waren positive Erfahrungen in den USA seit den 1960er 
Jahren sowie nachfolgend in Frankreich und Belgien in 
den 1970er Jahren. Gleichzeitig stieg die Verkehrsdichte 
deutlich an. Die durchschnittliche Verkehrsbelastung der 
deutschen Autobahnen hatte zwischen 1965 und 1983 
von rund 16.600 Kfz/Tag auf rund 31.100 Kfz/Tag zuge-
nommen. Die internationalen Erfahrungen wurden 1980 
wie folgt zusammengefasst:

wenn schwere Anfahrvorgänge stattfinden (Schwerlast-
Lkw, großer Anfahrwinkel, hohe Geschwindigkeit). Im 
Vergleich zu den Anfang der 1980er Jahre gebauten Be-
tonschutzwänden sind heute

•	� Die Abmessungen und die Widerstandskraft der 
BSW verhindern das Überfahren des Mittelstreifens 
oder der Seitenbegrenzung. Ein Überfahren der 
BSW und Frontalzusammenstöße finden nicht mehr 
statt.

•	� Die BSW bewirkt einen Abbau der Querbeschleu-
nigung, lenkt aufprallende Fahrzeuge parallel zur 
Wand um und leitet sie an der Schutzwand entlang 
(sofern nicht unkontrollierte Lenkbewegungen er-
folgen).

•	� Nach Errichten der BSW wurden etwa 60 % weniger 
Unfälle gemeldet als vorher, obwohl Reifenspuren 
bewiesen, dass Fahrzeuge angefahren waren.

•	� Die Zahl der Unfalltoten ging drastisch zurück, ob-
wohl der Gesamtverkehr zugenommen hatte. Bei 
anderen Leitsystemen (aus Stahl) stiegen dagegen 
die Todes- und Verletztenzahlen mit der Zunahme 
des Verkehrs.

•	� Wartungs- und Instandhaltungskosten sind sehr ge-
ring. Selbst in Fällen, wo Anfahrwinkel, Fahrzeug-
gewicht und Anfahrgeschwindigkeit Maximalwerte 
erreichen, waren Beschädigungen gering oder 
konnten mit minimalem Aufwand beseitigt werden. 
Damit entfielen gleichzeitig die mit Reparaturen 
verbundenen Sperrzeiten, Störungen und Gefähr-
dungen des Verkehrs. [1, 2]

Die dargestellten Beispiele zeigen, dass Betonschutzwän-
de die Lebensdauer der Straßenbeläge überdauern. Repa-
raturen an Betonschutzwänden werden nur dann nötig, 

•	� die Betonzusammensetzungen auf noch höhere 
Lebensdauern ausgelegt (50 Jahre nach DIN EN 
206 -1 / DIN 1045-2),

•	� die Verfahrenstechnik zur Herstellung als Fertig-
teil oder mit Gleitschalungsfertiger in Ortbeton 
weiter entwickelt und verbessert,

•	� die Konstruktionen in ihrem Schutzniveau und 
ihrem Anfahrverhalten für die verschiedenen An-
wendungsfälle optimiert und nach DIN EN 1317 
erfolgreich geprüft.

Weitere Informationen zu den ersten Anwendungen von 
Betonschutzwänden in Deutschland sowie den damals 
vorliegenden internationalen Erfahrungen finden sich in 
folgenden Literaturstellen:

[1] Jacobs, J.: Beton-Sicherheits-Gleitwände nun auch auf deutschen Stra-
ßen. Beton, Düsseldorf 30 (1980) Heft 12

[2] Adam, S.: Bilanz der 7jährigen Erfahrung mit Betongleitwänden in 
Frankreich. Tagungsband IX. IRF-Straßenkongress, Stockholm 1981

[3] Jakubeit, E.: Betongleitwände als abweisende Schutzvorrichtung. Bau-
maschine + Bautechnik, Wiesbaden (1981) Heft 2

[4] Busch, F.: Vier Jahre Betongleitwände in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Straße und Autobahn, Bonn 36 (1985), Heft 1

(ri)
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Betonschutzwand mit integriertem Lärmschutz

Lärmschutzwände und Fahrzeug-Rückhaltesysteme wer-
den bisher als eigenständige Teile der Straßenausstat-
tung betrachtet. Die RPS 2007 stuft Lärmschutzwände 
in die Gefährdungsstufe 3 „Hindernisse mit besonderer 
Gefährdung von Fahrzeuginsassen“ ein. Steht eine Lärm-
schutzwand innerhalb des kritischen Abstands A von der 
seitlichen Grenze des Verkehrsraums (i.d.R. Rand der be-
festigten Fläche), ist bei zulässigen Geschwindigkeiten ab 
60 km/h ein Fahrzeug-Rückhaltesystem anzuordnen. Da 
Lärmschutzwände dann besonders effektiv sind, wenn sie 
möglichst nah an der Lärmquelle – also der Straße – ste-
hen, sind oft Systeme mit kleinem Wirkungsbereich erfor-
derlich. Deshalb werden häufig Betonschutzwände vor 
Lärmschutzwänden aufgestellt, da das Kriterium „kleiner 
Wirkungsbereich“ sehr gut erfüllbar ist. Für Fahrzeugin-
sassen, aber auch für die Lärmschutzwand selbst, kann 
damit ein optimaler Schutz sichergestellt werden.

Erstmalig steht jetzt auch eine nach DIN EN 1317 erfolg-
reich geprüfte Betonschutzwand mit integrierter hoch-
absorbierender Lärmschutzwand zur Verfügung (System 
DELTA BLOC®). Durch dieses System kann die Lärmabsorp
tion erhöht werden, weil die Lärmschutzwand noch näher 
an die Lärmquelle rücken kann. Alternativ kann bei gleich 
bleibender Lärmabsorption die Höhe der Lärmschutz-
wand reduziert werden. Die lärmdämmende Wirkung 
lässt sich z.B. durch profilierte offenporige Leichtbetone 

erreichen, die mit einer Tragkonstruktion aus Normalbe-
ton verbunden sind. Auf der Baustelle werden die Beton-
schutzwände auf den Fuß der Lärmschutzwand aufge-
setzt, Bilder 1 und 2. Das System ist für den Fahrbahnrand 
mit der Rückhalteklasse H2 W5 getestet. Es kann also auch 
eingesetzt werden, wenn die niedrigeren Aufhaltestufen 
H1 oder N2 gefordert werden. Bei einer drei Meter ho-
hen Lärmschutzwand kommt das System mit 1,40 m Brei-
te inkl. Wirkungsbereich aus. Gegenüber Kombinationen 
von Lärmschutzwand mit üblichen Stahlschutzplanken 
können im Straßenbau ca. 0,5 m Breite pro Fahrbahnrand 
eingespart werden.

Auch für den Mittelstreifen kann das kombinierte System 
– getestet mit der Aufhaltestufe H4b W5 – sinnvoll ge-
nutzt werden. Es bietet maximalen Durchbruchschutz bei 
minimalem Platzbedarf. 

Das System wird frei aufgestellt, so dass eine schnelle 
Montage möglich ist. Bei einem Fahrzeuganprall kann es 
zu einer geplanten Querverschiebung des Systems kom-
men. Aufgrund der freien Aufstellung ohne Verankerung 
mit dem Untergrund können die Elemente einfach wieder 
in ihre Ausgangsposition zurückversetzt werden. Lärm-
schutzwandhöhen bis 4,50 m sind möglich, ebenfalls die 
Verwendung von architektonisch verschieden gestalteten 
Lärmabsorbern, Glaseinsätzen oder Fluchttüren.

(di, ri)

Bild 1: Lärmschutzwand mit Fuß zur Aufnahme 
der Betonschutzwand

Bild 2: Für den Einsatz werden Lärmschutzwand 
und Betonschutzwand zu einer Platz sparenden 
Einheit verbunden.
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Neuer Geschäftsführer der Gütegemeinschaft 
Beton-Gleitformbau e.V.

Dr.-Ing. Karsten Rendchen (65) wird offiziell 
zum 1. Oktober 2008 die Geschäftsführung 
der Gütegemeinschaft Beton-Gleitformbau 
e.V. übernehmen. Er tritt damit die Nach-
folge von Dipl.-Ing. Gerhard Bokämper an.

Dr. Karsten Rendchen weist als Diplom-
Bauingenieur langjährige Erfahrungen in 
der Zement- und Betonindustrie auf. Nach 
Beendigung seines Studiums in Hannover 
war er 21 Jahre im Forschungsinstitut der 
Zementindustrie des Vereins Deutscher  
Zementwerke (VDZ) in Düsseldorf tätig, davon 10 Jahre verantwortlich 
für die Güteüberwachung. In dieser Zeit promovierte er an der RWTH 
Aachen zum Dr.-Ing. 

Von 1991 bis 1999 war er Geschäftsführer der Montanzement Marketing 
GmbH in Duisburg. 1999 übernahm er die Geschäftsführung der Zement-
verkaufsstelle Niedersachsen GmbH mit Sitz in Hannover und wurde ab 
2003 auch Geschäftsführer der BetonMarketing Nord GmbH.

Karsten Rendchen ist in zahlreiche Gremien der Zement- und Beton
industrie eingebunden und Mitglied in verschiedenen nationalen und 
europäischen Normungsgremien.

Weitere Informationen:
Gütegemeinschaft Beton-Gleitformbau e.V.
Geschäftsstelle: Unterbruch 58, 47877 Willich
fon 02154 / 80 522, fax 02154 / 81 19 64
info@beton-gleitformbau.de, www.beton-gleitformbau.de


